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Vitamin D ist ein Oberbegriff für verschiedene Substanzen. Dazu zählen das pflanzliche 

Ergocalciferol (Vitamin D2) sowie Cholecalciferol (Vitamin D3). Letzteres kann unter Ein-

wirkung von UV-Licht aus 7-Dehydrocholesterol in der Haut gebildet werden und ist somit 

kein Vitamin im eigentlichen Sinn. Vitamin D3 kommt darüber hinaus in Lebensmitteln 

tierischer Herkunft vor. Nach Umwandlung in die Speicherform Calcidiol in der Leber wer-

den Ergocalciferol und Cholecalciferol in der Niere in das aktive Calcitriol (1,25-Dihydrox-

ycholecalciferol) überführt. Dieser Wirkstoff fördert die Kalziumresorption aus dem Darm 

und reguliert die Kalziumrückresorption in der Niere und ist somit an der Aufrechterhaltung 

der physiologischen Kalziumkonzentration und an der Knochengesundheit beteiligt (1). 

   Bei Erwachsenen kann ein Vitamin-D-Mangel zu Osteomalazie führen und eine Osteo-

porose begünstigen. Eine adäquate Vitamin-D-Zufuhr senkt das Risiko von Stürzen und 

Frakturen bei Älteren (1). Eine Vitamin-D-Mangel-Rachitis kann bei unzureichender Vit-

Der AkdÄ wurde der Fall eines sieben Monate alten Säuglings gemeldet, der wegen Ge-

wichtsabnahme (-7 % in drei Wochen), Exsikkose und Vigilanzminderung auf die Inten-

sivstation aufgenommen wurde. Es bestanden eine ausgeprägte Elektrolytstörung (Ka- 

lium 6,6 mmol/l, Natrium 105 mmol/l, Kalzium 4,18 mmol/l) sowie in der Sonographie 

eine Nephrokalzinose Grad II. Ein adrenogenitales Syndrom mit Salzverlust wurde aus-

geschlossen. Ebenso gab es keinen Hinweis auf eine Störung der Nebennieren- und 

Schilddrüsenfunktion. 

   Das Gespräch mit den Eltern ergab, dass der kleine Patient zwar anfänglich die ärzt -

lich verordnete Vitamin-D-Prophylaxe mit 500 IE/d (12,5 μg/d) erhalten hatte. Seit etwa 

fünf Monaten war auf Anraten von Freunden jedoch auf ein hochkonzentriertes Vitamin-

D-haltiges Nahrungsergänzungsmittel umgestellt worden, das über das Internet bezogen 

wurde. Täglich erhielt der Säugling etwa 40 Tropfen Vitamin D3 (ca. 40.000 IE entspre-

chend  1000 μg). Die Konzentration von 25-Hydroxycholecalciferol im Serum war mit 

über 600 μg/l (Referenzbereich 20–70 μg/l) extrem erhöht, Parathormon (intakt) war 

mit 4,4 ng/l (Ref. 15–65 ng/l) deutlich supprimiert. Es wurde die Diagnose einer ausge-

prägten chronischen Vitamin-D-Intoxikation mit Hyperkalziämie und Nephrokalzinose 

gestellt. 

   Unter passagerer Prednisolon- und Furosemid-Behandlung sowie kalziumarmer Diät 

und Ausgleich der Elektrolyte besserte sich der Zustand des Kindes. Die Vitamin-D-Sub-

stitution wurde beendet. Furosemid sowie die kalziumarme Diät wurden ambulant fort-

geführt. Drei Wochen nach der Entlassung betrugen die Konzentrationen von Natrium 

139 mmol/l, von Kalium 4,4 mmol/l und von Kalzium 2,75 mmol/l. Die Konzentration 

von 25-Hydroxycholecalciferol lag noch bei 278 ng/ml. Die langdauernde Erhöhung von 

Vitamin D ist durch die sehr lange Halbwertszeit des Wirkstoffs begründet.
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amin-D-Versorgung vor allem bei Säuglingen und Kleinkindern auftreten (2). Für alle Säug -

 linge in Deutschland wird daher zusätzlich zur Vitamin-D-Zufuhr mit Muttermilch oder 

Säuglingsnahrung eine orale Supplementierung  mit 400–500 IE Vitamin D3 pro Tag (10–

25 μg) bis zum zweiten erlebten Frühsommer mit dann höherer UV-Exposition und Vit-

amin-D-Eigensynthese empfohlen, also je nach Geburtszeitpunkt für die Dauer von 1–1,5 

Jahren. Die Vitamin-D3-Gabe sollte kombiniert mit der Fluoridprophylaxe erfolgen (3). 

Frühgeborene sollten in den ersten Lebensmonaten eine tägliche Zufuhr von 800–1000 IE 

Vitamin D per os (bzw. 60–400 IE/d parenteral) erhalten (4). Als höchste sichere tägliche 

Zufuhr gelten bei Säuglingen 25–35 μg/d, wobei dieser Wert deutlich über dem 

eigentlichen physiologischen Bedarf liegt. Für ältere Kinder und Erwachsene gelten andere 

Werte (1, 5). 

   Vitamin D3 wird nicht nur als Arzneimittel vertrieben, sondern unter anderem auch als 

Nahrungsergänzungsmittel. Die Arzneimittel dienen der Prophylaxe und Behandlung krank -

 hafter Zustände, während Nahrungsergänzungsmittel die allgemeine Ernährung ergänzen 

(1). Vitamin-D3-haltige Fertigarzneimittel sind unter anderem zugelassen  zur  Vorbeugung 

und Behandlung eines Vitamin-D-Mangels, zur unterstützenden Behandlung der Osteo-

porose und zur Prophylaxe von Rachitis (Details sind den jeweiligen Fachinformationen 

zu entnehmen, z. B. (6–8). 

   Eine langfristige Überdosierung von Vitamin D3 kann zu Hyperkalzämie führen und po-

tenziell lebensbedrohlich sein. Kalzium-Ablagerung in Gefäßen und Geweben,  insbesondere  

der Niere, kann die Folge sein. Die Symptome können unspezifisch sein (z. B. gastrointes-

tinale Symptome, Dehydratation, Kopf-, Muskel- und Gelenkschmerzen, Bewusstseins- 

und Herzrhythmusstörungen) (6–8). 

   Die AkdÄ informierte wiederholt über Fälle von Vitamin-D-Überdosierung bei Erwachsenen, 

die eigenständig hochdosierte Vitamin-D3-Präparate angewendet haben (9, 10). Bei Säug-

lingen sind ebenfalls schwerwiegende Schäden nach Überdosierung Vitamin-D-haltiger 

Nahrungsergänzungsmittel bekannt. Ursächlich können unter anderem versehentliche Über   -

dosierungen sein, z. B. bei Anwendung von hochkonzentrierten flüssigen Darreichungs-

formen (11–13). 

   Während Fertigarzneimittel mit einer Tagesdosis  von  über 25 μg der Verschreibungs-

pflicht unterliegen (1), sind Nahrungsergänzungsmittel in jeder Dosierung frei verfügbar. 

Um versehentliche Überdosierungen durch hochdosierte Nahrungsergänzungsmittel zu 

vermeiden,  wären  Höchstmengen  für Vitamin D in Nahrungsergänzungsmitteln sinnvoll. 

Nach Ansicht der Gemeinsamen Expertenkommission zur Einstufung von Stoffen geht 

eine Tagesdosis von 20  μg  oder mehr  bei Vitamin-D-haltigen Nahrungsergänzungsmitteln 

über eine Ergänzung der allgemeinen Ernährung hinaus (1). Auch das Bundesinstitut für 

Risikobewertung empfiehlt für den Vitamin-D-Gehalt in Nahrungsergänzungsmitteln eine 

Höchstmenge von 20 μg pro Tagesverzehrempfehlung für Jugendliche und Erwachsene 

(14). 
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Der dargestellte Fallbericht veranschaulicht die Risiken einer Vitamin-D3-Überdosierung 

bei Säuglingen. Auch vermeintlich harmlose, freiverkäufliche Vitamin-D3-haltige Nahrungs -

ergänzungsmittel können Risiken bergen, insbesondere bei hoher Dosierung/hoher Kon-
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zentration. Sowohl bei Kindern  als  auch bei Erwachsenen sollten Vitamin-D3-haltige  Arznei -

mittel nur bei bestehender Indikation und im Einklang mit der Produktinformation ange-

wendet werden. Nahrungsergänzungsmittel dienen lediglich zur Ergänzung der allgemeinen 

Ernährung. Bei deren Anwendung sollten ebenfalls die Dosierungsempfehlungen bzw. die 

altersspezifischen sicheren Zufuhrmengen der European Food Safety Agency (EFSA) (5) 

eingehalten werden. Hohe Dosierungen Vitamin-D3-haltiger Präparate sollten nicht ohne 

ärztliche Überwachung angewendet werden. Die Anwendung von Vitamin D3 bei Neuge-

borenen und Säuglingen sollte – unabhängig von der Dosierung – nur unter ärztlicher Über -

wachung erfolgen und die gleichzeitige Einnahme von Vitamin D aus anderen Quellen  

(z. B. mit Vitaminen angereicherte Babynahrung) vermieden werden (6). Ebenso sollten 

aus Sicht der AkdÄ hochkonzentrierte Flüssigzubereitungen von Vitamin D3 wegen der 

Gefahr akzidenteller Überdosierungen insbesondere bei Kindern vermieden werden. 

Bitte teilen Sie der AkdÄ Nebenwirkungen (auch Verdachtsfälle) mit. Sie können online über 

unsere Website  www.akdae.de melden oder unseren Berichtsbogen verwenden, der regel-

mäßig im Deutschen Ärzteblatt abgedruckt wird. 

Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft, Berlin 
akdae@baek.de


